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Der RdErl des Finanzministeriums vom 4.6.1963 (SMBl. NRW. 8201) wird wie folgt geändert:

Abschnitt II Nr. 13 wird wie folgt gefasst:

„bei Beamten und Richtern des Landes, bei Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände so-
wie bei Beamten der Hochschulen im Sinne des § 1 Abs. 2 Hochschulgesetz, die neben der Tä-
tigkeit im Amt eine an sich der gesetzlichen Rentenversicherung unterliegende Nebentätigkeit im 
Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes ausüben, auch für diese Nebentätigkeit.“
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